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Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 der Hauptsatzung in 

der jeweils geltenden Fassung der Stadt Mün-

cheberg wird bekannt gemacht:

Die 14. Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung wird zum folgenden Termin einbe-

rufen:

Datum:   Donnerstag, den 03. Juni 2021

Beginn:   18:00 Uhr

Ort:    Turnhalle Grundschule,

     Ernst-Thälmann-Straße 25,

     15374 Müncheberg

Zur Verhandlung und Beschlussfassung steht 

folgende Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:  

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit

02 Entscheidung über eventuelle Einwendun-

gen gegen die Niederschrift über den öf-

fentlichen Teil der Sitzung der SVV vom 

01.04.2021

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Informationen der Bürgermeisterin

05 Behandlung von Anfragen der Mitglieder 

der Stadtverordnetenversammlung

06 Einwohnerfragestunde

07 Antrag der Fraktion Aktion Zukunft/Grü-

ne zur Aufnahme eines Beschlussantrags 

in der Stadtverordnetenversammlung am 

03.06.2021

08 Antrag der Fraktion AfD: Grundsätzliche 

Verfahrensweise beim Verkauf von städti-

schen Immobilien und Grundstücken

09 Teilnahme am Interessenbekundungsver-

fahren zur Vergabe der Ausrichtung der 

Landesgartenschau 2026

 0046/21

10 Wahl der Schiedspersonen der Stadt Mün-

cheberg

 0040/21

11 Grundsatzbeschluss zum Beitritt in den 

kommunalen Betreiberverbund eines 

Wohnheimes für Wohnungslose und in Not 

geratene Menschen

 0037/21

12 Außerkrafttreten der Satzung der Stadt 

Müncheberg über die Unterhaltung und 

die Erhebung von Gebühren für die Be-

nutzung der Obdachlosenunterkünfte vom 

06.09.2006

 0039/21

13 Überplanmäßiger Aufwand/Auszah-

lung Beitrag Wasser- und Bodenverband 

„Stöbber-Erpe“

 0045/21

14 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan für 

die Gemarkung Müncheberg–Billigung/ 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 

BauGB

 0044/21

15 Bebauungsplan Nr. 01/05/2020 „Woh-

nen an der Seelower Straße“–Billigung/ 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 

BauGB

 0042/21

16 Antrag auf teilweise Befreiung von Festset-

zungen des Bebauungsplanes Nr. 2 „Feri-

enhausgebiet Münchehofe“

 0035/21

17 Bestätigung der Entwurfsplanung Gehweg 

Bergmannstraße

 0038/21

18 Antrag auf Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes „Errichtung einer Photovol-

taik-Freifl ächenanlage“ an der B 1 im OT 

Jahnsfelde (bei Grube)

 0041/21

19 Aufhebung der 1. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung der kommunalen Friedhöfe 

vom 26.11.2007

 0047/21
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Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 der Hauptsatzung in 

der jeweils geltenden Fassung der Stadt Mün-

cheberg wird bekannt gemacht:

Die 12. Sitzung des Hauptausschusses wird 

zum folgenden Termin einberufen:

Datum:   Dienstag, den 25. Mai 2021

Beginn:   18:00 Uhr

Ort:    Turnhalle Grundschule, 

    Ernst-Thälmann-Straße 25, 

    15374 Müncheberg

Zur Verhandlung und Beschlussfassung steht 

folgende Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:  

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

20 Ersatzbenennung der Mitglieder der Fach-

ausschüsse, deren Vertreter sowie sach-

kundige Einwohner (Änderung fortfolgend 

zu Änderungsbeschluss 180-13-2021, 

141-11-2020; Erfassung Beschluss-Nr. 

09-01-2019

 0050/21

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über den 

nichtöffentlichen Teil der Sitzung der SVV 

vom 01.04.2021

02 Informationen der Bürgermeisterin

03 Behandlung von Anfragen der Mitglieder 

der Stadtverordnetenversammlung

04 Zwischeninformation der Arbeitsgruppe 

„Windenergie“

05 Informationsvorlage über die Zuschlags-

erteilung der Vergabe „Beschaffung von 

Notebooks und Zubehör“ (FD1/02/2021) 

für die Grund- und Oberschule der Stadt 

Müncheberg

 0036/21

06 Informationsvorlage über die Zuschlags-

erteilung der Vergabe „Straßenun-

terhaltungsarbeiten Schwarzer Weg“ 

(FD3/03/2021)

 0049/21

07 Vergabebestätigung „Strangsanierung 

Oberschule Müncheberg“

 0043/21

08 Personalangelegenheiten

 0048/21

Die derzeit gebotenen, besonderen Hygie-

nemaßnahmen und der Mindestabstand von 

1,5 m zwischen Personen sind auch für die 

Durchführung der Sitzung der Stadtverordne-

tenversammlung in der Turnhalle der Grund-

schule zu beachten. Aufgrund der räumlichen 

Situation ist die Zahl der teilnehmenden Ein-

wohner und Gäste auf maximal 40 Perso-

nen beschränkt. Das Tragen eines Mund-Na-

sen-Schutzes ist verpfl ichtend.

gez. Frank Hahnel

Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung der SVV Müncheberg für den 03.06.2021

Fortsetzung von Seite 1

Tagesordnung des Hauptausschusses 

für den 25.05.2021

den öffentlichen Teil der Sitzung des 

Hauptausschusses vom 23.03.2021

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Anfragen der Ausschussmitglieder

05 Einwohnerfragestunde

06 Information LiMO e.V. zum Schulstart ab 

Schuljahr 2021/2022

07 Vorstellung Ideenkonzept LAGA 2026 

durch den Ortsbeirat Trebnitz und Schloss 

Trebnitz e. V.

08 Beratung über den Vorschlag der Vergabe-

stelle zur Behandlung von Vergabebestäti-

gungen Anlage

09 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung am 03.06.2021 - öffentlicher 

Teil

II. nichtöffentlicher Teil:    

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 

Hauptausschusses vom 23.03.2021

02 Anfragen der Ausschussmitglieder

03 Informationen der Bürgermeisterin

04 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung am 03.06.2021 - nichtöffentli-

cher Teil

gez. Dr. Uta Barkusky

Vorsitzende des Hauptausschusses
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Die 13. Sitzung des Ausschusses für Finan-

zen, Wirtschaft und Tourismus der Stadt Mün-

cheberg fi ndet 

am  27.05.2021

um  18:30 Uhr

in   Turnhalle Grundschule, 

   E.-Thälmann-Str. 25, 

   15374 Müncheberg

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils be-

raten und gemäß den Vorschriften der 

Kommunalverfassung des Landes Bran-

denburg (BbgKVerf.) und der Hauptsat-

zung der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung und der Anwesenheit

Die 12. Sitzung des Ausschusses für Bauen, 

Ortsentwicklung, Klimaschutz und Umwelt 

der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  26.05.2021

um  18:00 Uhr

im   Feldscheune des Schlosses 

   Trebnitz, Platz der Jugend 6

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils be-

raten und gemäß den Vorschriften der 

Kommunalverfassung des Landes Bran-

denburg (BbgKVerf.) und der Hauptsat-

zung der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

00 Vorortbesichtigung am Park Trebnitz mit 

Information (ca. 20 Minuten)

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den öffentlichen Teil der Sitzung des Aus-

schusses vom 24.03.2021

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Ortsentwicklung, Klimaschutz und 

Umwelt der Stadt Müncheberg für den 26.05.2021

04 Einwohnerfragestunde

05 Anfragen von Mitgliedern des Ausschus-

ses

06 Teilnahme am Interessenbekundungsver-

fahren zur Vergabe der Ausrichtung der 

Landesgartenschau 2026

 0046/21

07 Diskussion zur Änderung der Straßenrei-

nigungssatzung mit dem Fachdienstleiter 

des Fachdienstes Umwelt und Stadtgrün 

zum Streusalzeinsatz

08 Antrag der Fraktion Aktion Zukunft /Grüne 

zur Mitgliedschaft im Verein „Kommunen 

für biologische Vielfalt e.V.“

09 Bebauungsplan Nr. 01/05/2020 „Woh-

nen an der Seelower Straße“–Billigung/ 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 

BauGB

 0042/21

10 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan für 

die Gemarkung Müncheberg–Billigung/ 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 

BauGB

 0044/21

11 Bestätigung der Entwurfsplanung Gehweg 

Bergmannstraße

 0038/21

12 Antrag auf Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes „Errichtung einer Photovol-

taik-Freifl ächenanlage“ an der B 1 im OT 

Jahnsfelde (bei Grube)

 0041/21

13 Antrag auf teilweise Befreiung von Festset-

zungen des Bebauungsplanes Nr. 2 „Feri-

enhausgebiet Münchehofe“

 0035/21

14 Informationen

II. nichtöffentlicher Teil:

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 

Ausschusses vom 24.03.2021

gez. Marga van Tankeren

Ausschussvorsitzende

Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus der Stadt Müncheberg 

für den 27.05.2021

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den öffentlichen Teil der Sitzung des Aus-

schusses vom 25.03.2021

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Anfragen der Einwohner an den Aus-

schuss

05 Anfragen der Stadtverordneten an den 

Ausschuss

06 Vorbereitung Haushalt 2022 - Beratung zu 

Hebesätzen A und B

07 Überplanmäßige Ausgabe Zahlung Ge-

bühren an Wasser-und Bodenverband

08 Vorbereitung der SVV am 03.06.2021 - öf-

fentlicher Teil

09 Information der Verwaltung und des Aus-

schussvorsitzenden - öffentlich

II. nichtöffentlicher Teil:

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 

Ausschusses vom 25.03.2021

02 Vorbereitung der SVV am 03.06.2021 - 

nichtöffentlicher Teil

03 Information der Verwaltung und des Aus-

schussvorsitzenden - nichtöffentlich

gez. Thomas Rothe

Ausschussvorsitzender 
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Beschluss-Nr.: 175-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die überplanmäßige Auszahlung für die Finanzierung eines Hil-

feleistungslöschfahrzeug 10 für die Feuerwehr Jahnsfelde in Höhe von 25.000 €.

(abgelehnt - 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 176-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die überplanmäßige Auszahlung für die Finanzierung eines Hil-

feleistungslöschfahrzeug 10 für die Feuerwehr Hoppegarten in Höhe von 25.000 €.

(abgelehnt - 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 177-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg beschließt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die Friedhofssatzung der Stadt Münche-

berg für die Ortsteile Hermersdorf, Hoppegarten, Jahnsfelde, Trebnitz und Müncheberg.

(abgelehnt - 16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 178-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg beschließt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die Satzung über die Erhebung von Fried-

hofsgebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Müncheberg für die Ortsteile Hermersdorf, Hoppegarten, Jahnsfelde, 

Trebnitz und Müncheberg.

(abgelehnt - 11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 179-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 im Rahmen der personellen Änderungsbesetzung des Fraktionsvor-

sitzes der Fraktion AfD den folgenden Stadtverordneten als neues Mitglied des Hauptausschusses: 

AfD:   Wolfgang Prasser (Mitglied);   

     (Stellvertreterregelung bleibt bestehen) 

Der Hauptausschuss setzt sich demnach wie folgt zusammen: 

Mitglied         Vertreter    Fraktion

Wolfgang Prasser      Thomas Rothe   AfD

Lars Albrecht         Manuela Bohne      CDU 

Jürgen Deutschmann       Andreas Langer      Ortsteile für Müncheberg 

Marga van Tankeren       Liane Greiser     Aktion Zukunft/Grüne/UFW 

Monika Roth         Elke Berendt      SPD 

Winfried Tietze         Frank Hahnel      DIE LINKE 

(abgelehnt - 16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)

Die 11. Sitzung des Ausschusses für Soziales, 

Bildung und Jugend, Kultur, Vereine der Stadt 

Müncheberg fi ndet 

am  01.06.2021

um  18:30 Uhr

in   Turnhalle Grundschule, 

   E.-Thälmann-Str. 25, 

   15374 Müncheberg

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils be-

raten und gemäß den Vorschriften der 

Kommunalverfassung des Landes Bran-

denburg (BbgKVerf.) und der Hauptsat-

zung der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung und der Anwesenheit

Tagesordnung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine 

für den 01.06.2021

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den öffentlichen Teil der Sitzung des Aus-

schusses vom 30.03.2021

03 Bestätigung der Tagesordnung und Be-

schlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Einwohnerfragestunde

05 Anfragen der Ausschussmitglieder

06 Vorstellung der Kita Obersdorf

07 Aktuelle Informationen zur Kinder- und Ju-

gendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugend-

club

08 Informationen des Ausschussvorsitzenden 

und der Verwaltung

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 

Ausschusses vom 30.03.2021

02 Anfragen der Ausschussmitglieder

03 Informationen des Ausschussvorsitzenden 

und der Verwaltung

Die derzeit gebotenen, besonderen Hygie-

nemaßnahmen und der Mindestabstand von 

1,5m zwischen Personen gelten grundsätzlich 

auch innerhalb der Turnhalle.

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der verfügba-

ren Fläche begrenzt und das Tragen einer me-

dizinischen Maske/alternativ FFP2-Maske ist 

verpfl ichtend.

gez. Herr Poplien

Ausschussvorsitzender

Beschlüsse der SVV Müncheberg vom 01.04.2021
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Beschlüsse der SVV Müncheberg vom 01.04.2021

Fortsetzung von Seite 4

Beschluss-Nr.: 180-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf ihrer Sitzung am 01.04.2020 - im Rahmen der Ersatzberufung von Mandatsträgern – folgende 

neue Mitglieder der Fachausschüsse, deren Stellvertreter sowie sachkundige Einwohner:

Änderungen der AfD-Fraktion: 

Ausschuss für Soziales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine:   Roland Härtel (Mitglied) 

               Thomas Rothe (Stellvertreter) 

Ersatzberufung CDU:

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus:    Michael Snelinski (Sachkundiger Einwohner)

Fachausschuss: Finanzen, Wirtschaft und Tourismus 

Mitglied der SVV:      dessen Vertreter:   Sachkundige Einwohner:

Herr Thomas Rothe (Vors.)   Herr Bernd-Peter Günther  Herr Uwe Flink

Herr Eduard Johann     Frau Manuela Bohne  Herr Michael Snelinski

Herr Matthias Görsch     Herr Jürgen Deutschmann

Frau Liane Greiser      Frau Marga van Tankeren  Herr Lutz Piehl

Frau Elke Berendt      Frau Monika Roth

Herr Winfried Tietze     Herr Christopher Poplien  Herr Hans-Jürgen Schmidt

 

Fachausschuss: Soziales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine 

Mitglied der SVV:      dessen Vertreter:   Sachkundige Einwohner:

Herr Christopher Poplien (Vors.)  Herr Frank Hahnel   Frau Katrin Rausch

Frau Monika Roth      Frau Elke Berendt

Frau Katharina Hiltmann    Frau Liane Greiser   Herr Willy Langnickel

Herr Jürgen Deutschmann   Herr Andreas Langer

Frau Manuela Bohne     Herr Eduard Johann   Frau Ingrid Pliske-Winter

Herr Roland Härtel      Herr Thomas Rothe   Herr Dr. Berthold Stein

Fachausschuss: Bauen, Ortsentwicklung, Klimaschutz und Umwelt 

Mitglied der SVV:      dessen Vertreter:   Sachkundige Einwohner:

Frau Marga van Tankeren (Vors.)  Frau Liane Greiser   Herr Andreas Keller

Herr Lars Albrecht      Frau Manuela Bohne

Herr Andreas Langer     Herr Matthias Görsch  Herr Manfred Andree

Frau Elke Berendt      Frau Monika Roth

Herr Frank Hahnel      Herr Winfried Tietze   Herr Wolfgang Stenzel

Herr Bernd-Peter Günther   Herr Roland Härtel   Herr Hans Becker

(abgelehnt - 16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 181-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg beschließt auf seiner Sitzung am 01.04.2021 die Erweiterung eines zentralen Vergabe-

managements mit dem Amt Märkische Schweiz und dem Amt Lebus. Dazu ist die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Beschlussnr.: 

370-39-2018) aufzuheben und neu – ergänzt um den Vertragspartner Lebus – zu beschließen. Diese Form der interkommunalen Zusammenarbeit 

wird in Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschlossen und tritt ab Beschlussfassung aller Vertragspartner, frühestens jedoch zum 

01.05.2021, in Kraft. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung der Vereinbarung einzuleiten. Das zentrale 

Vergabemanagement ist bei der Stadt Müncheberg als Stabstelle angesiedelt und führt die Vergabeverfahren im eigenen Namen und im Auftrag 

des jeweiligen Bedarfsträgers durch. Das Vergabemanagement ist in der Verwaltungshierarchie unmittelbar den Hauptverwaltungsbeamten un-

terstellt. 

Die Vertragspartner arbeiten vertrauensvoll zusammen und Handlungsabläufe gilt es stetig zu evaluieren. Unter der Maßgabe der interkommu-

nalen Zusammenarbeit sind die Vertragspartner aufgeschlossen, mit (möglichen) weiteren Kommunen das Vergabemanagement durch öffent-

lich-rechtliche Vereinbarungen ausbauen zu können. Im Rahmen einer Erweiterung wären die Vereinbarungsinhalte neu zu verhandeln.

(abgelehnt - 16 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 182-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die außerplanmäßige Auszahlung für die Gesamtvergabe des 

Bauprojektes „Spielplatz in der Bergmannstraße“ – darin einbegriffen Planung, Bau, Abnahme, Gesamtrechnungslegung – in einer Höhe von 

90.000 €.

(abgelehnt - 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 183-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 die außerplanmäßigen Auszahlungen für den Erwerb mobiler 

Endgeräte der Grund- und Oberschule in Höhe von insgesamt 53.4000 €.

(abgelehnt - 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 

5 des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit im Land Brandenburg

zwischen

der Stadt Müncheberg, 

vertreten durch die Bürgermeisterin, 

Frau Dr. Uta Barkusky, 

Rathausstraße 1, 

15374 Müncheberg,

nachfolgend „Stadt“ genannt

und

dem Amt Märkische Schweiz, 

vertreten durch den Amtsdirektor, 

Herrn Marco Böttche, 

Hauptstraße 1, 

15377 Buckow (Märkische Schweiz),

nachfolgend „Amt“ genannt

und

dem Amt Lebus, 

vertreten durch den Amtsdirektor, 

Herrn Mike Bartsch, 

Breite Str. 1, 

15326 Lebus,

nachfolgend „Amt“ genannt

wird auf Grundlage der Artikel 37 bis 39 der 

Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, in Ver-

bindung mit der nationalen Gesetzgebung 

nach Artikel 120 Absatz 4 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkung (GWB) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 15.07.2005 

(BGBl. I S. 2114, ber. 2009 S. 3850), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 30.10.2017 

(BGBl. I S. 3618) m.W.v. 09.11.2017 sowie 

dem § 4 der Verordnung über die Vergabe öf-

fentlicher Aufträge, Artikel 1 der Verordnung 

vom 12.04.2016 (BGBl. I S. 624), in Kraft ge-

treten am 18.04.2016, geändert durch Ge-

setz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745) m.W.v. 

29.07.2017

folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung

 zur Einrichtung und Unterhaltung 

eines gemeinsamen zentralen 

Vergabemanagements

geschlossen:

Präambel

Eine Vielzahl von Dienststellen, von der Schul-

verwaltung bis zum Gebäude-management, 

beschäftigt sich innerhalb derselben Verwal-

tung auf allen Ebenen (Bedarfsfeststellung, 

Leistungsbeschreibung, Angebotsprüfung, 

Zuschlagserteilung, Vertragsvollzug etc.) mit 

dem öffentlichen Auftragswesen. Nach den 

Richtlinien von Bund und Ländern zur Verhü-

tung von Manipulation und Korruption sowie 

aus der Sicht einer effi zienten Vergabe öf-

fentlicher Bau-, Dienst- und Lieferleistungen, 

sollten Vergabestellen möglichst zentralisiert 

werden („Bündelung des Sachverstandes“). 

In der Praxis bieten sich, sofern unterschied-

liche Körperschaften beteiligt sind, in erster 

Linie Zusammenschlüsse auf kommunaler 

Ebene an. Zur Klarheit regelten die EU-Kom-

mission und der nationale Gesetzgeber die 

Zusammenarbeit mehrerer eigenständiger 

Körperschaften bei Vergabeverfahren un-

mittelbar im Vergaberecht. Im Zuge der För-

derung der kommunalen Zusammenarbeit 

werden die Stadt Müncheberg, das Amt Mär-

kische Schweiz und das Amt Lebus ein zent-

rales Vergabemanagement einrichten. Ziel ist 

es, dass Ausschreibungsprozesse aus zent-

raler, fachbereichs- und fachdienstunabhän-

giger Hand gesteuert werden. Ein zentrales 

Vergabemanagement führt zur Vereinfachung 

und Flexibilisierung der Vergabeverfahren, 

Reduzierung der Prozesskosten, besseren 

Dokumentation sowie einer höheren Transpa-

renz gegenüber Auftragnehmern und Politik.

§ 1

Defi nition 

„Zentrales Vergabemanagement“

(1) Das zentrale Vergabemanagement über-

nimmt für öffentliche Ausschreibungen die 

Funktion der zentralen Vergabetätigkeit für 

die Stadt und die Ämter.

(2) Die zentrale Vergabestelle wird auf Wei-

sung als Vermittler tätig, indem sie im 

Namen der Stadt und im Auftrag der je-

weiligen Gebietskörperschaft die Vergabe-

verfahren autonom durchführt und bis Ver-

tragsschluss des Amtes vorbereitet.

(3) Die Ausübung einer zentralen Beschaf-

fungstätigkeit entfällt, da das Vergabe-

management insoweit keinen öffentlichen 

Auftraggeber darstellt, sondern unmittel-

bar in die Verwaltungshierarchie der Stadt 

Müncheberg eingegliedert ist. Die Auf-

tragsvergabe obliegt dem jeweiligen Be-

darfsträger.

§ 2

Gegenstand der Vereinbarung

(1) Stadt und Ämter sind sich darüber einig, 

gemeinschaftlich ein zentrales Vergabe-

management – durch mandatierte Aufga-

benübertragung an die Stadt – zu installie-

ren, aufzubauen und zu unterhalten.

(2) Das Vergabemanagement ist bei der Stadt 

Müncheberg angesiedelt.

(3) Die Stadt führt – auf Anweisung der jewei-

ligen Bedarfsträger – in ihrem Namen und 

im Auftrag der Ämter die Vergabeverfahren 

für die Ämter durch. Sie bereitet den jewei-

ligen Prozess bis zur Zuschlagserteilung 

und nachfolgendem Vertragsschluss für 

die Ämter vor. Die Stadt ist für die Einhal-

tung der Bestimmungen über das Verga-

beverfahren verantwortlich.

(4) Die Vergabestelle ist nicht für die inhaltli-

che und sachliche Vorabprüfung des tat-

sächlichen Bedarfes sowie einer beste-

henden Haushaltsdeckung zuständig. 

Diese Verantwortung verbleibt bei den je-

weiligen Bedarfsträgern.

Beschlüsse der SVV Müncheberg vom 01.04.2021

Fortsetzung von Seite 5

Beschluss-Nr.: 184-13-2021

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf ihrer Sitzung am 01.04.2021 zu dem Antrag auf Errichtung einer Bio-Legehennenanlage – An-

lage 2 auf den Flurstücken 208, 209, 210, 211, 212, 214 und 215 der Gemarkung Trebnitz, gelegen an der Wulkower Chaussee das gemeindliche 

Einvernehmen zu erklären.

(abgelehnt - 7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen)

Die Beschluss-Nrn.: 185-13-2021, 186-13-2021, 187-13-2021, 188-13-2021, 189-13-2021, 190-13-2021, 191-13-2021, 192-13-2021, 193-13-

2021 wurden im nichtöffentlichen Teil gefasst und betrafen Vergabebestätigungen und Grundstücksangelegenheiten.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß § 5 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg

zur Einrichtung und Unterhaltung eines zentralen Vergabemanagements

zwischen

- Stadt Müncheberg -

und

- Amt Märkische Schweiz -

und

- Amt Lebus -
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§ 3 

Zuständigkeiten, Abgrenzung und Haftung

(1) Eine gesonderte Verfahrensanweisung re-

gelt die Abgrenzung der Zuständigkeiten 

sowie die Verfahrensabläufe. Sie bildet die 

Grundlage einer regulierenden Dienstan-

weisung für die beteiligten Vertragspartner 

und sichert ein einheitliches Vorgehen aller 

Bedarfsträger.

(2) Die Stadt bzw. die Ämter haften jeweils für 

alle Schäden, die während der Durchfüh-

rung der Vergaben durch fahrlässige oder 

vorsätzliche Aufgabenausübung ihrer Mit-

arbeiter im Rahmen ihrer Zuständigkei-

ten nach Verfahrensanweisung verursacht 

werden.

§ 4

Bereitstellung 

des notwendigen Personals

(1) Das Vergabemanagement ist in ausrei-

chendem Maße mit Personal auszustatten, 

um eine ordnungsmäßige Aufgabenwahr-

nehmung abzusichern.

(2) Die Stadt Müncheberg schafft die notwen-

digen Personalstellen für die Besetzung 

des Vergabemanagements und verantwor-

tet die dauerhafte Bereitstellung des not-

wendigen Personals für die Besetzung der 

Stellen. Es gilt der Maßstab der Verhältnis-

mäßigkeit, wonach der Personaleinsatz in 

einem „gesunden“ Verhältnis zur Anzahl 

der Vergabeverfahren stehen muss. Soll-

ten weitere Vertragspartner dieser Ver-

einbarung beitreten, so ist der Personal-

schlüssel entsprechend anzupassen.

(3) Die Stadt stellt die notwendigen Arbeits-

plätze, einschließlich Arbeitsmaterial, zur 

Verfügung und gewährleistet die Zugänge 

zu Informationsmedien. Arbeitsort bleibt 

die Stadtverwaltung Müncheberg.

(4) Die Stadt verantwortet stetige Fortbildun-

gen im Bereich des Vergabewesens und 

geltendem Recht sowie Belehrungen und 

Unterweisungen nach §§ 299 ff. StGB und 

§ 6 VgV.

§ 5

Kosten

(1) Die Ämter und die Stadt tragen gemein-

sam die tatsächlichen und notwendigen 

Personalaufwendungen im Umfang nach § 

4 Abs. 2 dieser Vereinbarung. Dabei erfolgt 

die Aufteilung der Personalaufwendungen 

zu gleichen Anteilen durch die Beteiligten.

(2) Sonstige Personalaufwendungen, die ge-

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß § 5 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg

zur Einrichtung und Unterhaltung eines zentralen Vergabemanagements

zwischen - Stadt Müncheberg - und - Amt Märkische Schweiz - und - Amt Lebus -
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meinsam durch Stadt und Ämter veran-

lasst wurden oder gleichermaßen dienen, 

werden zu gleichen Anteilen aufgeteilt.

(3) Aufwendungen, die einem Amt direkt zu-

zurechnen sind oder durch dieses direkt 

veranlasst wurden, werden diesem voll in 

Rechnung gestellt.

(4) Zusätzlich zu den Personalaufwendungen 

zahlen die Ämter an die Stadt eine Verwal-

tungskostenpauschale in Höhe von 8 % 

der zu erstattenden Personalaufwendun-

gen nach Abs. 1 und 2 sowie den Aufwen-

dungen nach Abs. 3. Die Jahressonder-

zahlung nach § 20 TVöD-V und Zahlungen 

nach § 18 TVöD-V bleiben bei der Berech-

nung der Verwaltungskostenpauschale 

ohne Berücksichtigung.

(5)  Die Stadt stellt den Ämtern die Kosten 

jährlich in Rechnung. Sie ist berechtigt 

angemessene Vorauszahlungen zu ver-

langen. Im ersten Quartal des Folgejahres 

erfolgt eine detaillierte Abrechnung und 

Berücksichtigung der Vorausleistungen.

(6)  Die Beteiligten gehen davon aus, dass es 

sich um eine steuerfreie Beistandsleistung 

handelt. Sollte die Leistung zukünftig steu-

erpfl ichtig werden, ist die Verteilung der 

Steuerlast in einer ergänzenden Vereinba-

rung zu regeln.

§ 6

Geltungsdauer

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird 

für die Dauer von 10 Jahren geschlossen. 

Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, 

wenn sie nicht bis spätestens 9 Mona-

te vor Vertragsende ordentlich gekündigt 

wird. Die gesetzlichen Regelungen über 

die außerordentliche Kündigung aus wich-

tigem Grunde bleiben unberührt.

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

kann ferner aus folgenden Gründen unter 

Einhaltung einer Frist von 9 Monaten zum 

01.01. des Folgejahres durch die Beteilig-

ten aufgehoben werden:

I.  Neue Gesetze und Verordnungen mit 

grundlegenden Auswirkungen und Ver-

änderungen auf diese Vereinbarung

II. Nichteinhalten der vereinbarten Ver-

pfl ichtungen

III. Strukturveränderungen der Stadt oder 

der Ämter mit grundlegenden Auswir-

kungen auf diese Vereinbarung

IV.  Bestands- oder rechtskräftige Ge-

richtsentscheidung, die eine Ausschrei-

bungspfl icht für eine vergleichbare Ver-

einbarung bejaht.

(3) Die Übernahme von Beschäftigten regelt 

sich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

bzw. anwendbaren Tarifrecht.

(4) Sofern weitere öffentliche Auftraggeber 

(insbesondere Kommunen) die Einbindung 

in das hiesige Vergabemanagement bean-

tragen, so sind die Paragrafen 4 und 5 die-

ser Vereinbarung neu zu verhandeln.

§ 7 

Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Ver-

einbarung nichtig oder unwirksam sein, so 

bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirk-

sam. Statt der unwirksamen Teile gilt in 

diesem Fall das nach Sinn und Zweck die-

sen Teilen am Nächstkommende als ver-

einbart, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

(2) Im Falle von Lücken gilt, was nach Sinn 

und Zweck dieser Vereinbarung vernünf-

tigerweise vereinbart worden wäre, hätte 

man die Lücke von vornherein gesehen 

und bedacht.

(3) Haben sich die Verhältnisse, die für die 

Festlegung des Inhaltes maßgebend ge-

wesen sind, seit Abschluss der Vereinba-

rung so wesentlich geändert, dass einem 

der Beteiligten das Festhalten an der ur-

sprünglichen Regelung nicht zuzumuten 

ist, so kann dieser eine Anpassung des In-

haltes der Vereinbarung an die geänderten 

Verhältnisse verlangen.

(4) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Änderungen und Ergänzungen dieser Ver-

einbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Auf-

hebung des Schriftformerfordernisses.

§ 8

Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeich-

nung, frühestens jedoch zum 01.05.2021, in 

Kraft.

gez. Mike Bartsch 

gez. Manuel König

Amt Lebus

gez. Joachim Kock-Fuchs 

gez. Thomas Vetter

Amt Märkische Schweiz

gez. Dr. Uta Barkusky 

gez. Marion Worms

Stadt Müncheberg
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I. Vorbemerkung

Diese Verfahrensanweisung trifft Regelungen 

zur Zuständigkeit bei der Durchführung von 

Vergabeverfahren. Sie bildet die Grundlage ei-

ner regulierenden Dienstanweisung für die be-

teiligten Vertragspartner und sichert ein ein-

heitliches Vorgehen aller Bedarfsträger.

Das Vergabemanagement ist bei der Stadt 

Müncheberg angesiedelt und das Personal 

ist im dortigen Stellenplan verankert. Grund-

legende personenbezogene Maßnahmen sind 

mit der Personalleitung Müncheberg abzu-

stimmen. Das Weisungsrecht obliegt dem 

Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Mün-

cheberg. Die Kontrollbefugnisse obliegen den 

jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten, dem 

Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommu-

nalaufsicht im Rahmen des geltenden Rechts.

II. Begriffsbestimmungen

Bedarfsträger:

Die Bedarfsträger sind die organisatorischen 

Arbeitseinheiten der Verwaltung. Ihnen obliegt 

die Beschaffung von Gütern und Leistungen 

innerhalb ihrer Organisationseinheit. Sie fun-

gieren als öffentlicher Auftraggeber.

Vergabestelle:

Die Vergabestelle (nachfolgend ZV genannt) 

steuert aus zentraler Hand alle Vergaben des 

öffentlichen Auftragswesens. Sie wird auf 

Weisung als Vermittler tätig, indem sie im Na-

men der Stadt und im Auftrag des jeweiligen 

Bedarfsträgers die Vergabeverfahren auto-

nom durchführt und bis Vertragsschluss für 

den Bedarfsträger vorbereitet.

III. Zweckbestimmung

Ziel ist die zentrale Abwicklung von Vergabe-

verfahren zur Gewährleistung eines transpa-

renten, diskriminierungsfreien und effi zienten 

Vergabeverfahrens. Ein transparentes Verfah-

ren dient vor allem der Vermeidung und Be-

kämpfung von Korruption und Vetternwirt-

schaft. Ein diskriminierungsfreies Verfahren 

verlangt die Gleichbehandlung aller Bieter 

und verbietet die Berücksichtigung sachwid-

riger Vergabekriterien und gewährleistet so 

einen fairen Wettbewerb. Ein effektives Ver-

gabeverfahren führt zu wirtschaftlichen Ver-

tragsabschlüssen und vermeidet unnötige 

Verfahrenskosten. In erster Linie bezweckt 

die ZV analog § 30 KomHKV somit, die Wirt-

schaftlichkeit der kommunalen Haushalts-

führung bei der Beschaffung von Gütern und 

Leistungen zu gewährleisten.

IV. Durchführung von Vergaben

Die Vergabestelle ist in Anwendung des gel-

tenden Rechts zuständig für die Durchführung 

von:

1. Durchführung von Verfahren im Ober-

schwellenbereich

2. Durchführung Verfahren im Unterschwel-

lenbereich

3. Beratung der Bedarfsstellen (MA) in Ange-

legenheiten zum Vergaberecht

4. Archivierung der Vergabeunterlagen und 

Ansprechpartner RPA

Um einen transparenten und effi zienten Ver-

gabeprozess zu gewährleisten, ist den ver-

schiedenen Instanzen die Verantwortung über 

die Verfahrensabschnitte zuzuordnen:

Bedarfsträger:

a) Festlegung der auszuschreibenden Leis-

tung, Schätzung des Auftragswertes sowie 

Sicherung der Haushaltsmittel

b) Markterkundung und ggf. Recherche von 

Infrage kommenden Bewerbern/ Bietern

c) Erstellung der Leistungsbeschreibung und 

des Leistungsverzeichnisses

d) Vorschlagsrecht der Zuschlags- und Be-

wertungskriterien

e) Verantwortung über die inhaltliche Richtig-

keit der von ihm erstellten Teile der Verga-

beunterlagen

f) Vertragsvollzug (Abruf der Leistung)

Vergabestelle:

a) Zentrale Prüfung der Eignung von Unter-

nehmen vor Aufforderung zur Abgabe von 

Angeboten (Ausnahme: öffentliche Aus-

schreibungen / offene Verfahren)

b) Start der Dokumentation

c) Führung der Bewerberkartei

d) Festlegung der Vergabeart (je nach Auf-

tragsschätzwert)

e) Erstellung des Terminplanes für die Durch-

führung der Vergabe (in Abstimmung mit 

dem Bedarfsträger)

f) Erstellung aller Vergabeunterlagen und der 

Bekanntmachung

g) Freigabe, Versand und Bereitstellung der 

Bekanntmachung und Unterlagen auf den 

entsprechenden Veröffentlichungsplattfor-

men

h) Verantwortung über das Vergabeverfahren 

o. Bearbeitung und Beantwortung von Be-

werberanfragen

i) Terminierte Sammlung, Öffnung und Durch-

sicht der Angebote, einschließlich Nach-

rechnung, Teststellung und Bemusterung

j) Vorschlagsrecht der Zuschlagserteilung 

nach Wirtschaftlichkeitsabwägung, Infor-

mationsbeschaffung (u.a. Gewerbezent-

ralregisterauszug, Hauptzollamt etc.) und 

Fertigstellung der Dokumentation

k) Zuschlagserteilung

l) Vorbereitung der Sitzungsvorlagen für die 

entsprechenden Gremien, falls notwendig

m) Übergabe der für den Vertragsvollzug not-

wendigen Vergabe- und Vertragsunterla-

gen an den Bedarfsträger

n) Vorprüfung der Schlussrechnung

Innerhalb des Vergabemanagements ist das 

„Vier Augen-Prinzip“ zu wahren.

V. Organisatorischer Ablauf

1. Beschaffungsvorlauf

Der Bedarfsträger prüft in eigener Zustän-

digkeit und Verantwortung den Auftragswert 

und prüft, ob Haushaltsmittel für den angefor-

derten Bedarf vorhanden sind. Dazu gehören 

auch Haushaltsmittel, die ggf. für zu erwarten-

de externe rechtliche Unterstützung, Rechts-

gutachten sowie Rechtsstreitigkeiten in einem 

Vergabeverfahren aufzuwenden sind. Die zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel sollten 

mindestens 5 – 10% über dem geschätzten 

Auftragswert bewilligt werden.

Der Bedarfsträger legt der ZV bei seiner Ver-

gabeanfrage eine nachvollziehbare und rea-

listische Schätzung des Auftragswertes und 

eine Bestätigung über die zu Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel und ggf. weitere (in-

terne) Zustimmungen vor. Er benennt der ZV 

in seiner Vergabeanfrage die fachlich zustän-

dige Organisationseinheit und den fachlichen 

Ansprechpartner mit Stellvertreter. Diese ste-

hen der ZV während des gesamten Vergabe-

verfahrens für alle fachlichen Fragen zur Ver-

fügung.

2. Feststellung der Beschaffungsreife

Entspricht der Beschaffungsvorlauf den Vor-

gaben, legt die ZV das für die Vergabeart 

durchzuführende Vergabeverfahren fest. An-

derenfalls ist die ZV berechtigt, Nachbesse-

rungen vom Bedarfsträger zu verlangen oder 

die Vergabeanfrage zurückzuweisen. Sie kann 

insbesondere Nachweise für das Vorliegen 

von Ausnahmetatbeständen vom Bedarfsträ-

ger fordern, die eine vom Regelverfahren ab-

weichende Vergabeart rechtfertigen. Über die 

Notwendigkeit der Vorlage dieser Nachweise 

entscheidet die ZV.

Die ZV prüft die vom Bedarfsträger einge-

reichten Unterlagen auf deren vergaberecht-

liche Zulässigkeit. Die ZV ist berechtigt, diese 

Unterlagen im Einvernehmen mit dem Bedarf-

sträger abzuändern oder ggf. den Vergabean-

Verfahrensanweisung zur Durchführung von Vergabeverfahren



Seite 9

25. Mai 2021 Amtsblatt für die Stadt Müncheberg

Amtlicher Teil

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

trag zurückzuweisen. Mit Feststellung der Ver-

gabereife beginnt die Dokumentationspfl icht.

Dazu erfolgt eine Rückmeldung an den Be-

darfsträger.

3. Terminplanung

Nach Feststellung der Beschaffungsreife er-

stellt die ZV den Terminplan und stimmt dann 

die Mindestlaufzeiten der Angebots-, Binde-, 

Zuschlags-, Ausführungs- bzw. Vertragsvoll-

zugspfl icht und Vertragslaufzeit mit dem Be-

darfsträger ab.

4. Bestandteile der Vergabeunterlagen sind

•  Anschreiben mit der Anforderung der An-

gebotsabgabe

•  Bewertungsbedingungen

•  Angabe der Zuschlagskriterien und deren 

Gewichtung

•  Eignungsanforderungen

•  Vertragsunterlagen (Leistungsbeschrei-

bung, Vertragsbedingungen)

5. Erstellung der Vergabeunterlagen

Die ZV erstellt die Vergabeunterlagen. Sie 

ist berechtigt, bei komplexen, insbesondere 

technischen Sachverhalten, einen Vorschlag 

vom Bedarfsträger abzufordern, der von der 

ZV auf vergaberechtliche Zulässigkeit geprüft 

und ggf. nach fehlgeschlagener Nachbesse-

rung durch den Bedarfsträger zurückgewie-

sen werden kann.

Der Bedarfsträger ist für die von ihm geliefer-

ten Bestandteile der Vergabeunterlagen, die 

ZV für die Zulässigkeit der Bewerbungsbedin-

gungen und Eignungsanforderungen zustän-

dig und verantwortlich.

Vertragsentwürfe können in Ausnahmefäl-

len den Vertragsunterlagen beigefügt wer-

den, wenn individuelle Vertragsklauseln, die 

nicht Gegenstand der Leistungsbeschreibung 

(technische Leistungen und Spezifi kationen) 

sein können, notwendig und nicht bereits in 

der VOL/B, den zusätzlichen Vertragsbedin-

gungen, den besonderen Vertragsbedingun-

gen und den Bewerbungsbedingungen ent-

halten sind.

6. Bekanntmachung, Versendung der Verga-

beunterlagen, Bewerberfragen und Änder-un-

gen an den Vergabeunterlagen

Die ZV stellt alle Vergabeunterlagen, nach 

Freigabe der inhaltlichen Richtigkeit durch 

den Bedarfsträger, auf der Vergabeplattform 

ein.

Die ZV veröffentlicht die Ausschreibung und 

ist für die Bereitstellung der Vergabeunterla-

gen für die Bewerber auf der Vergabeplattform 

verantwortlich. Sie nimmt während der Ange-

botsfrist Bewerberanfragen entgegen und be-

antwortet diese (ggf. nach Abstimmung mit 

dem Bedarfsträger) in vergaberechtlich zuläs-

siger Weise. Falls während der Angebotsfrist 

eine Änderung der Vergabeunterlagen erfor-

derlich ist, erstellt die ZV das notwendige Än-

derungspaket und stellt die geänderten Un-

terlagen bzw. Antworten den Bewerbern zur 

Verfügung.

7. Angebotsöffnung und erste Durchsicht

Die ZV nimmt die Angebote entgegen und 

führt die Angebotsöffnung nach Stichtag 

durch. Sie ist verantwortlich für die erste 

Durchsicht und das Nachrechnen.

8. Prüfung und Wertung

Innerhalb der vorgegebenen Zuschlagsfrist 

führt sie die Prüfung und Wertung (ggf. unter 

Beteiligung der Bedarfsträger bei fachlicher 

Bewertung) der Angebote durch.

Dazu zählt insbesondere:

•  Aufklärung des Angebotsinhalts

•  Formale und rechnerische Prüfung

•  Prüfung und Wertung der Eignung der Bie-

ter

•  Prüfung und Wertung der Angemessenheit 

der Preise

•  Ermittlung der Wertsummen für die Ange-

bote der Bieter engerer Wahl

Sie ermittelt das wirtschaftlichste Angebot, 

erarbeitet einen vergaberechtskonformen Vor-

schlag für die Zuschlagserteilung und stimmt 

diesen mit dem Bedarfsträger ab (Vergabe-

vermerk). Die ZV erarbeitet in Abhängigkeit 

der jeweiligen Hauptsatzung die Sitzungsvor-

lage für die beschließenden politischen Gre-

mien. Der Bedarfsträger ermächtigt die ZV 

nachfolgend, den Zuschlag zu erteilen.

9. Zuschlag

Die ZV erteilt den Zuschlag, informiert den Be-

darfsträger und die unterlegenen Bieter, erfüllt 

alle Informations- und Bekanntmachungs-

pfl ichten und schließt die Dokumentation der 

Vergabe ab. Sie übergibt alle für den Vertrags-

vollzug erforderlichen Vergabeunterlagen an 

den Bedarfsträger.

10. Vertragsvollzug

Die Vertragsabwicklung obliegt nach der Zu-

schlagserteilung dem Bedarfsträger. Ände-

rungen der im Vergabeverfahren abgeschlos-

senen Verträge obliegen unter Beachtung der 

vergaberechtlichen Zulässigkeit, die mit der 

ZV vorher abzuklären ist, dem Bedarfsträger. 

Bei Vertragsstörungen (Mängeln, Schlechter-

füllung) muss die ZV durch den Bedarfsträger 

unterrichtet werden (Bewertung der Eignung 

für künftige Vergaben).

VI. Inkrafttreten

Die Verfahrensanweisung tritt mit Unterzeich-

nung der Behördenleitung, frühestens jedoch 

zum 01.05.2021, in Kraft.

gez. Dr. Uta Barkusky

Stadt Müncheberg

gez. Joachim Kock-Fuchs

Amt Märkische Schweiz

gez. Mike Bartsch

Amt Lebus

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß § 5 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg

zur Einrichtung und Unterhaltung eines zentralen Vergabemanagements

zwischen - Stadt Müncheberg - und - Amt Märkische Schweiz - und - Amt Lebus -

Fortsetzung von Seite 8 
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Sprechzeiten in derSprechzeiten in der
Stadtverwaltung MünchebergStadtverwaltung Müncheberg

 Dienstag von 09.00 - 12.00 Uhr
  und 13.00 - 18.00 Uhr
 Donnerstag von 13.00 - 16.00 Uhr

Tel.: 033432/810 Fax: 033432/ 8 1143
E-Mail: rathaus@stadt-muencheberg.de

Sprechzeiten Bürgerbüro, Sprechzeiten Bürgerbüro, 
Einwohnermeldeamt, StandesamtEinwohnermeldeamt, Standesamt

 Montag  09:00 bis 12:00 Uhr
 Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr  
  13:00 bis 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen
 Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr
   13:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Sprechtage der Sprechtage der 
Ortsvorsteher/ innenOrtsvorsteher/ innen
nach Vereinbarungnach Vereinbarung

Ortsteil Eggersdorf

Herr Thomas Stähr

E-Mail: T.Staehr@t-online.de

Ortsteil Hermersdorf

Frau Karin Seifert

Tel.: 033432 / 74 89 79

obgm.hermersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Hoppegarten

Frau Anja Höricke

Tel.: 0163 / 38 811 64

obgm.hoppegarten@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Jahnsfelde

Herr Bernd Gohlke

Tel.: 033477/ 44 63

obgm.jahnsfelde@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Müncheberg

Frau Monika Roth

Tel.: 033432/ 7 04 04

Ortsvorsteherin-Muencheberg@web.de

Ortsteil Münchehofe

Herr Peer Gesper

Tel.: 033432/ 7 11 09 o. 0172/70 16 876

gessi22@t-online.de

Ortsteil Obersdorf

Herr Dieter Behrendt

obgm.obersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Trebnitz

Herr Thomas Berendt

Tel.: 0178/ 31 29 801

E-Mail: tberendt@posteo.de

SchiedsstelleSchiedsstelle

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
033432 / 81-0

Impressum:

Herausgeber: Stadt Müncheberg, Die Bürgermeisterin, Rathausstr. 1, 15374 Müncheberg, 

Tel. 033432 / 81-0, Fax 033432 / 81 143, E-mail: rathaus@stadt-muencheberg.de 

Internet: www.stadt-muencheberg.de 

Aufl age: 3.400 Stück 

Das Amtsblatt für die Stadt Müncheberg wird kostenlos, ohne

Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte im Bereich der Stadt Müncheberg 

verteilt.  Einzelexemplare können in der Verwaltung der Stadt Müncheberg empfangen 

werden. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf.

Kostenloser Download unter: www.stadt-muencheberg.de

Gestaltung, Layout:  DTP - Werbung, Gartenstraße 2B, 15374 Müncheberg, 

Tel.: (033432) 89 308, Fax: (033432) 89 557

Nichtamtlicher Teil

Jahresablesung unserer 

Wasserzähler

Gesamtübersicht für das Jahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Sie für das Jahr 

2021 über die Jahresablesung der Was-

serzähler des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz in ihren Gemeinden/Ortsteilen infor-

mieren:

02.05.-09.07.2021   Müncheberg u. 

       Dahmsdorf

15.09.-17.09.2021  Hoppegarten

24.09.-30.09.2021   Trebnitz

04.10.-06.10.2021   Eggersdorf

13.10.-18.10.2021   Obersdorf, 

       Hermersdorf u. 

       Münchehofe

In der Regel erfolgt die Ablesung der Wasser-

zähler in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr.



Seite 11

25. Mai 2021 Amtsblatt für die Stadt Müncheberg



Seite 12

Amtsblatt für die Stadt Müncheberg 25. Mai 2021



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


